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WAS IST DER LANDESFAMILIENPASS?

Der Landesfamilienpass ist eine freiwillige Leistung des
Landes und wurde im Jahr 1979 im Rahmen des „Pro-
gramms zur Förderung der Familie“ eingeführt.

Mit dem Landesfamilienpass und der jährlich neuen Gut-
scheinkarte können Familien derzeit bis zu 21 Mal kos-
tenlos oder zu einem ermäßigten Eintritt die Staatlichen
Schlösser, Gärten und Museen in Baden-Württemberg be-
suchen.

Mittlerweile bieten auch viele nicht-staatliche und kom-
munale Einrichtungen Inhabern eines Landesfamilien-
passes einen kostenfreien bzw. ermäßigten Eintritt in die
jeweilige Einrichtung an. Diese Angebote müssten ggf.
vor Ort erfragt werden.

Nach den damaligen Kriterien, die auch heute noch so gel-
ten, können

Familien mit mindestens drei kindergeldberechtigen-
den Kindern, die mit ihren Eltern in häuslicher Gemein-
schaft leben,
Familien mit nur einem Elternteil, die mit mindestens
einem kindergeldberechtigenden Kind in häuslicher Ge-
meinschaft leben und
Familien mit einem kindergeldberechtigenden schwer
behinderten Kind

den Landesfamilienpass erhalten.

Der Landesfamilienpass ist einkommensunabhängig und
kann beim Bürgermeisteramt der Wohnsitzgemeinde
beantragt werden. Dort erhalten Sie auch weitergehende
Informationen zum Landesfamilienpass.
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WOZU DIENT DER LANDESFAMILIENPASS?

WELCHE VORAUSSETZUNGEN
MÜSSEN VORLIEGEN?

WAS IST SONST NOCH WICHTIG?

LIEBE ELTERN,

den Landesfamilienpass
gibt es nun seit mehr als
drei Jahrzehnten. Gerade
in den letzten Jahren hat
seine Attraktivität zuge-
nommen. Den Inhabern
eines Landesfamilienpas-

ses stehen mehr als 140 Einrichtungen im Land offen, die
einen kostenfreien bzw. ermäßigten Eintritt gewähren.
Die Broschüre „Staatliche Schlösser und Gärten Baden-
Württemberg“ enthält Informationen zu allen landeseige-
nen Einrichtungen.
Besonders freue ich mich darüber, dass es mittlerweile
auch immer mehr nicht-staatliche Einrichtungen im Land
gibt, die Passinhabern einen kostenfreien bzw. ermäßig-
ten Eintritt gewähren.
Auf Grund der Vielzahl von Ausflugsmöglichkeiten, die
der Landesfamilienpass bietet, wird es Ihnen mit Sicher-
heit nicht schwer fallen, für Sie geeignete Ziele zu finden,
um im Kreise Ihrer Familie einige abwechslungsreiche
und vergnügte Stunden zu verbringen.

Hierbei wünsche ich Ihnen viel Freude.

Ihre

Dr. Monika Stolz, MdL
Ministerin für Arbeit und Soziales Baden-Württemberg

Kinderbeauftragte der Landesregierung
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